



K L A G E
in Sachen

Gemeinde IrgendwoFehler! Textmarke nicht definiert., vertreten durch das Sozialamt,

Klägerin,
gegen

Maja Müsterli, Adresse, 

Beklagte,
betreffend

Unterstützung für Hans Heiri 
I.
Rechtsbegehren

1.
Die Beklagte sei Der/Die Beklagten 

 sei/en  zu verpflichten, der Klägerin für die Unterstützung von Hans Heiri geboren am 1. Januar 1956  , von Nirgendwo, wohnhaft in Irgendwo  , für die Zeit vom 1. Dezember 2011 bis 30. November 2012    CHF   24'000.00 zu bezahlen; 
2.
Die Beklagte zu verpflichten, für den zukünftigen Unterhalt von Hans Heiri ab 1. Dezember 2012   monatlich CHF 2'000.00   zu bezahlen, solange die Notlage besteht und solange die Leistungsfähigkeit  des/der Beklagten  gegeben ist; 
unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten  des/der Beklagten der Beklagten. 
II.
Begründung

1.
Formelles
a)
Legitimation

Hans Heiri wurde in der Zeit vom 1. Dezember 2011   bis zum 30. November 2012   mit insgesamt CHF 24’000.00   unterstützt. Die Unterstützung dauert an. Damit ist der Anspruch auf Verwandtenunterstützung im Sinne von Art. 329 Abs 3 i.V.m. Art. 289 Abs. 2 ZGB gegenüber der Beklagten seinen/ihren Eltern, Vater, Mutter   mit allen Rechten im Umfange der geleisteten und der laufenden Leistungen auf die Politische Gemeinde Irgendwo übergegangen. Die Gemeinde ist demzufolge zur Klageerhebung im vorliegenden Fall legitimiert.
Beweise:
Abrechnungen für die Zeit vom   01.12.2011 bis 30.11.2012 (act. 1)
b)
Frist

Nach Art. 329 Abs. 3 i.V.m. Art. 279 Abs. 1 ZGB kann auf Leistung von Unterstützung für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung geklagt werden. Die Klage erfolgt somit, bezogen auf die  Anträge, fristgerecht.

c) 
Verfahren und Zuständigkeit 
Gemäss Art. 26 ZPO ist für Klagen gegen unterstützungspflichtige Verwandte das Gericht am Wohnsitz einer der Parteien zwingend zuständig. Das vorgeschriebene Schlichtungsverfahren ist durchgeführt worden und erfolglos geblieben. 
Beweis:
Leitschein des Vermittlers (act. 2)   

 den/die Beklagten 
2.
Materielles / Sachverhalt 
[Sachverhalt detailliert und genau darlegen ( vgl. Anspruchsvoraussetzung: Notlage, Subsidiarität, Verwandte, günstige Verhältnisse] 
… Im vorliegenden Fall sind wie oben dargelegt die Voraussetzungen für die Verwandtenunterstützung eindeutig erfüllt. Sowohl die Notlage von Hans Heiri als auch die Leistungsfähigkeit  des/der Beklagten  der Beklagten sind gegeben. Unbilligkeitsgründe liegen keine vor. 
3.
Weitere Beweisanträge
[evt. Einforderung der aktuellen Lohn-, Bank- und Vermögensausweise sowie der aktuellen Steuererklärung bzw. -veranlagung  des/der Beklagten ]
Wir ersuchen Sie daher, die Klage im Sinne der Rechtsbegehren gutzuheissen und verbleiben mit freundlichen Grüssen
Paul Wertvoll





Annerösli Ebensowertvoll
Gemeindepräsident




Zuständige Sachbearbeiterin

im Doppel
Beilagen:

· act. 1-2  
· Aktenverzeichnis

